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Anlass und Zielsetzung 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Michelreis III“ auf der Gemarkung Pliezhausen im Landkreis 

Reutlingen ist Anlass für die Erstellung eines Ökologischen Steckbriefes
©
. 

Nach § 1 (6) 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Belange des Umweltschut-

zes, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt), auf Fläche, 

Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft sowie die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Men-

schen, seine Gesundheit sowie auf Kultur- und Sachgüter zu berücksichtigen. 

Der nachfolgende Ökologische Steckbrief
©
 für das Untersuchungsgebiet stellt die umweltrele-

vanten Belange in knapper Übersicht dar.  

Plangebiet und örtliche Situation  

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand des Pliezhausener Teilortes Rübgarten und umfasst die 

Flurstücke 2781, 2782, 367 (teilweise), 369 (teilweise), 222/1 (teilweise). Aktuell wird das Plangebiet 

als landwirtschaftliche Fläche (Acker) genutzt, die allerdings nicht mehr aktiv bewirtschaftet wird. 

Schutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet nicht gegeben. Außerhalb 

des Plangebiets liegen die nach § 33 NatSchG geschützten Biotope „Bachufergehölz am Härings-

bach“ (Entfernung ca. 170 m östlich) und „Feldhecken südlich von Rübgarten“ (Entfernung ca. 100 m 

südöstlich). Des Weiteren befindet sich südöstlich und südwestlich des Plangebiets (Entfernung je-

weils ca. 200 m) das Vogelschutzgebiet „Schönbuch“. (LUBW 2019). 

Abbildung 1: Plangebiet (rot umrandet) 
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Methodik 

Die Informationen des Ökologischen Steckbriefs
©
 dienen als Abwägungsgrundlage gemäß § 1 (7) 

BauGB. Der Ökologische Steckbrief
©
 berücksichtigt die Belange des Umweltschutzes einschließlich 

des Naturschutzes, wie sie in § 1 (6) Pkt. 7 bzw. in Anlage 1 zum BauGB gefordert werden. Ferner ist 

hiermit gewährleistet, dass sich die Öffentlichkeit gemäß § 13 a (1) BauGB neben den Zielen und 

Zwecken der Planung über die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren kann. 

Dargestellt sind für jeden Umweltbelang Bestand und Bewertung, Prognose: Konfliktanalyse unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung und daraus folgernde weitere Pla-

nungshinweise.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung gem. § 44 BNatSchG ist für die Planung erforderlich. Die 

Ergebnisse sind bereits integriert. 

Kurzbeschreibung Planung 

Das Plangebiet umfasst ca. 8.500 m² bzw. 0,85 ha. Es handelt sich hierbei um ein allgemeines Wohn-

gebiet mit 17 Grundstücken für Einfamilienhäuser. Vorgesehen sind klassische Einzelhäuser mit Sat-

teldächern. Neben dem klassischen Einfamilienhaus mit einem Vollgeschoss sind auch Gebäude mit 

zwei Vollgeschossen und flacherem Satteldach zulässig. Diese Vorgaben erzeugen ein geordnetes 

Straßenbild. Die Erschließung erfolgt über drei Stichstraßen mit jeweiligem Wendehammer am Ende 

der Straße. Dadurch ist eine beidseitige (Nord und Süd) Erschließung der Grundstücke möglich. Ein 

naturverträglicher Umgang mit Niederschlagswasser wird über Rückhaltung durch vorgeschriebene 

Zisternen und einer Retentionsmulde östlich des Plangebiets mit Ableitung in den Häringsbach ge-

währleistet. Die östliche sowie südliche Grenze des Geltungsbereiches ist mit grünordnerischen Fest-

setzungen (Pflanzgebot 1,  Pflanzung von Bäumen) versehen (citiplan GmbH, 2019). 
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Abbildung: Bebauungsplan „Michelreis III“ (citiplan GmbH, 2019) (unmaßstäbliche Darstellung) 
 

   
 

Inhalte des Bebauungsplans 

Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden 

Größe des Gebiets 8.510 m² 

davon bestehende Versiegelung 0 m² 

Wohngebiet 7.080 m² 

Verkehrsflächen 1.170 m² 

Private Grünfläche 120 m² 

Öffentliche Grünfläche 140 m² 

Art des Vorhabens und Beschreibung der Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung Allgemeines Wohngebiet 

Maß der baulichen Nutzung 0,35 max. 0,6 

Nutzung erneuerbarer Energien Photovoltaikanlagen sind zulässig 

Niederschlagswasserbewirtschaftung Trennsystem, Zisternen und naturverträgliche Ableitung über 

Retentionsmulde in den Häringsbach 

Angaben zum Standort 

Lage Südöstlich von Pliezhausen-Rübgarten 

Erschließung Drei Stichstraßen, Abzweig von „Wildenaustraße“ 

Eigentumsverhältnisse Gemeinde Pliezhausen 

N
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Fazit und Empfehlung 

Der Funktionsverlust des Schutzguts Boden durch geplante Versiegelung stellt einen mittleren bis 

hohen Eingriff dar.  Die Schutzgüter Fläche, Wasserhaushalt, Pflanzen und Tiere, Klima- und Lufthy-

giene, Mensch, Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter sind aufgrund der im Plangebiet gege-

benen geringen Bedeutung in geringem Maße von der Planung betroffen.  

Wichtige Maßnahmen zur Minimierung und Minderung der Konflikte stellen die flächensparende Er-

schließung, möglichst geringe Versiegelung, die Verwendung wasserdurchlässiger und begrünbarer 

Beläge für Park- und Stellplatzflächen, Dachbegrünung von Flachdächern, Einbindung in das natur-

verträgliche Regenwasserregime sowie Durch- und Eingrünung des Gebiets dar. Weiterhin darf die 

jeweilige Gebäudehöhe die Höhe der angrenzenden Bestandsgebäude nicht überschreiten. 

Das Erschließungsgutachten ergab, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser aufgrund der 

sehr geringen Wasserdurchlässigkeit des im Plangebiet anstehenden Lößlehms nicht möglich ist (IHB 

GMBH 2018). Auf dieser Grundlage wurden die Festsetzungen des Bebauungsplans abgeändert. Die 

Verwendung von wasserdurchlässigen und begrünten Belägen für Park- und Stellplatzflächen dient 

daher nicht der Versickerung von Niederschlagswasser, sondern der Begrünung der Beläge. Das 

Niederschlagswasser wird somit über die begrünten Beläge verdunstet. 

Die relevanten Umweltbelange gemäß § 1 (6) Pkt. 7 BauGB wurden im Sinne des § 2 (4) i. V. m. 2 a 

BauGB (Umweltprüfung) untersucht und im Ökologischen Steckbrief
©
 abgearbeitet. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der relevanten Umweltbelange können durch Maßnahmen auf ein 

unerhebliches Maß reduziert werden. 

 

 
 

Datum: 07.10.2019 
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Ökologischer Steckbrief© für das Plangebiet 

Der Ökologische Steckbrief
©
 (PUSTAL 1994) stellt die umweltrelevanten Belange in knapper Übersicht 

dar, gegliedert in Bestand/Bewertung und Prognose: Konfliktanalyse. Die Bewertung des Bestandes 

erfolgt nach standardisierten Bewertungsmodellen der LUBW, die Konfliktanalyse berücksichtigt die 

absehbaren Beeinträchtigungen und gibt Planungshinweise, die in Festsetzungen münden. 

Die Bewertung erfolgt in fünf-stufiger Skala: „nicht gegeben/keine/sehr gering“, „gering“, „mittel“, 

„hoch“, „sehr hoch“ für alle Schutzgüter (Grundlage: LUBW 2005).  

Tabelle 2: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen: Ökologischer Steckbrief 

Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Fläche 

Die Größe des Plange-

biets umfasst ca. 0,85 ha. 

Es befindet sich in Pliez-
hausen-Rübgarten. 

Vornutzung der Fläche: 
Landwirtschaft 
(Ackerbau,  ohne aktive 
Bewirtschaftung). 

Dem Schutzgut kommt 
eine geringe bis mittlere 
Bedeutung zu. 

 

Flächeninanspruchnahme: 

Es handelt sich um eine 
Baumaßnahme zur Orts-
randarrondierung 
(GRZ 0,35, max. GRZ 0,6) 
mit dem Ziel, die Wohnbe-
dürfnisse der Bevölkerung 
zu decken. 

Effektivität der Flächenin-
anspruchnahme:  

 Gebäudehöhe (zwei 
Vollgeschosse möglich),  

 Erschließung der 
Grundstücke beidseitig 
möglich (von Nord oder 
Süd),  

 Verhindern von Baulü-
cken (Verpflichtung der 
Käufer zum Bau) 

Das umfassende Begrü-
nungs- und Maßnahmen-
konzept zur Berücksichti-
gung der Umweltbelage 
lässt mögliche Beeinträch-
tigungen auf ein unerhebli-
ches Maß senken. 

 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Flächensparende Erschlie-
ßung 

 Möglichst geringe Versiege-
lung 

 Pflanzgebot im westlichen 
und südlichen Geltungsbe-
reich 

 Durch- und Eingrünung des 
Plangebiets 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Geologie und  

Boden 

Geologie: nach der 

geologischen Karte (Blatt 
7421) lagern im geplan-
ten Baugebiet unter einer 
Lößlehmbedeckung 
(Mächtigkeit > 3 m) die 
Schichten des Unteren 
Schwarzen Juras (Lias 
α), die nach Osten in die 
unterlagernden Schichten 
des Knollenmergels 
(km5) übergehen (IHB 

GMBH 2018).  

Boden: aus dem 

Lößlehm haben sich 
Parabraunerden entwi-
ckelt.  

Altlasten: keine Vorbe-

lastungen. 

Bewertung (RP F 2016): 

Natürliche Bodenfrucht-
barkeit: „hoch“ 
                           
Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf: „mittel“ 

                            
Filter/Puffer für Schad-
stoffe: „mittel – hoch“ 
 
Standort natürliche 
Vegetation: „keine“ 

 

Dem Schutzgut kommt 
eine mittlere bis hohe 
Bedeutung zu. 

Die Planung des allgemei-
nen Wohngebietes mit 
einer max. GRZ von 0,6 
führt zu einer Versiegelung 
von ca. 5.400 m². Dies 
führt zu einem Funktions-
verlust der Böden.  

Der Eingriff betrifft Böden 
von mittlerer bis hoher 
Wertigkeit. 

 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Flächensparende Erschlie-
ßung 

 Möglichst geringe Versiege-
lung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare Beläge für Park- 
und Stellflächen 

 Einbindung in das natürliche 
Regenwasserregime 
 

 

Grundwasser 

§§ Wasser-

schutzgebiete 

Die hydrogeologischen 
Schichten des Unteren 

Schwarzen Juras (Lias α) 
sind in Bezug auf das 
Grundwasser von gerin-
ger Bedeutung. 

Die Wasserdurchlässig-
keit des Bodens ist sehr 
gering bis nicht gegeben. 

Im Plangebiet bestehen 
keine Vorbelastungen. 

§§ Wasserschutzgebiete 
sind nicht betroffen. 

Dem Schutzgut kommt 
eine geringe Bedeutung 

zu. 

Im Bereich der versiegelten 
Flächen findet kaum Rück-
führung von Nieder-
schlagswasser in den 
Grundwasserkörper statt. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Flächensparende Erschlie-
ßung 

 Möglichst geringe Versiege-
lung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare Beläge für Park- 
und Stellflächen 

 Einbindung in das natürliche 
Regenwasserregime 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Oberflächen-

wasser 

 

§§ Über-

schwem-

mungsgebiet 

 

Im Plangebiet sind keine 
oberirdischen Gewäs-
ser vorhanden. Östlich 

des Plangebiets fließt der 
„Häringsbach“. 

Im Plangebiet bestehen 
keine Vorbelastungen. 

§§ Überschwemmungs-
gebiet ist nicht gegeben. 

Dem Schutzgut kommt 
eine geringe Bedeutung 

zu. 

Die Planung führt zu keiner 
Beeinträchtigung von 
Oberflächengewässer. Die 
Versiegelung von ca. 
5.400 m² führt zu einer 
Verminderung des Wasser-
rückhalte-vermögens und 
zu einem beschleunigten 
Abfluss des Oberflächen-
wassers. 

Das naturverträgliche Nie-
derschlagskonzept mit 
Dachbegrünung zur Re-
tention, Verdunstung und 
einer östlich gelegenen 
Retentionsmulde lässt 
mögliche Beeinträchtigun-
gen auf ein unerhebliches 
Maß senken.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Dezentrale Niederschlags-
wasserbewirtschaftung 

 Dachbegrünung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare Beläge für Park- 
und Stellflächen 

 Verzögerte Einleitung von 
Niederschlagswasser in den 
Häringsbach 

 

 

Pflanzen und 

Tiere/ 

Biologische 

Vielfalt  

Die Flächen des Plange-
biets bestehen aus 
landwirtschaftlichen 
Flächen (Acker), die 

nicht mehr aktiv bewirt-
schaftet werden. 

Weitere Biotop- und 
Nutzungsstrukturen sind 
nicht vorhanden. 

Im Plangebiet bestehen 
keine Vorbelastungen. 

Dem Schutzgut kommt 
eine mittlere Bedeutung 

zu. 

Hochwertige Biotoptypen 
sind im Plangebiet nicht 
vorhanden. 

Es werden geringwertige 
Biotoptypen in Anspruch 
genommen. 

 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Beschränkung der überbau-
baren Flächen auf das unbe-
dingt erforderliche Maß 

 Pflanzgebote 
 

§§ Artenschutz Es sind keine geschütz-
ten Artengruppen nach  
§ 44 BNatschG betroffen. 

Auf die Ergebnisse der 
artenschutzrechtlichen 
Relevanzprüfung wird 
verwiesen. 

Es sind keine artenschutz-
rechtlichen Konflikte gege-
ben. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

§§ Naturschutz  § 30 BNatSchG Biotope:         

außerhalb: Östlich sowie 
südöstlich des Plange-
biets liegen die nach § 33 
NatSchG geschützten 
Biotope „Bachufergehölz 
am Häringsbach“ (Ent-
fernung ca. 170 m) und 
„Feldhecken südlich von 
Rübgarten“ (Entfernung 
ca. 100 m). 

Schutzgebiete:                        
außerhalb: südöstlich 
und südwestlich des 
Plangebiets (Entfernung 
jeweils ca. 200 m) das 
Vogelschutzgebiet 
„Schönbuch“.  

Eine Beeinträchtigung der 
sich außerhalb des Plan-
gebiets befindlichen, ge-
schützten Biotopen und 
des Vogelschutzgebietes 
ist nicht gegeben. 

Vermeidungsmaßnahmen:  

nicht erforderlich 

 

Klima und  

Lufthygiene 

Die Ackerfläche gilt als 
nicht siedlungsrelevan-
tes Kaltluftentste-
hungsgebiet mit gerin-

ger Neigung, da sich die 
Fläche Richtung Süden 
und damit nicht in Rich-
tung Siedlung neigt.  

 

Dem Schutzgut kommt 
eine geringe Bedeutung 

zu. 

Eine Beeinträchtigung von 
siedlungsrelevanten Ab-
flussbahnen ist nicht gege-
ben. 

 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Flächensparende Erschlie-
ßung 

 Möglichst geringe Versiege-
lung 

 Dachbegrünung 

 Durch- und Eingrünung des 
Plangebiets 

 

Erneuerbare 

Energien 

Keine Relevanz, 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Erneuerbare Energien: 

Die Nutzung regenerativer 
Energien ist zulässig und 
wird empfohlen. 

 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Anlagen für regenerative 
Energienutzung ausnahms-
weise zulässig (an Fassaden) 

 Empfehlung zur Nutzung von 
Photovoltaikanlagen auf Dä-
chern 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Anfälligkeit 

gegenüber den 

Folgen des 

Klimawandels 

Keine Relevanz. 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Relevante Folgen des 
Klimawandels im Wohnge-
biet: 

Starkregenereignisse: 

Aufgrund der Festsetzung 
von Vorgaben zur Wasser-
rückhaltung (Retention) 
wird Starkregenereignissen 
ausreichend Vorsorge 
getroffen. 

Hitzeperioden: 

Aufgrund der Festsetzun-
gen von Dachbegrünung, 
Begrünung und Pflanzge-
bot wird  kleinklimatischen 
Belastungen der Gebiets-
nutzer ausreichend Vor-
sorge eingeräumt.  

Eine besondere Gefähr-
dung für Naturkatastrophen 
oder Folgen des Klima-
wandels besteht nicht.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Flächensparende Erschlie-
ßung 

 Möglichst geringe Versiege-
lung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare Beläge für Park- 
und Stellflächen 

 Dachbegrünung 

 Durch- und Eingrünung des 
Plangebiets 

 

 

 

Landschafts-/ 

Ortsbild und  

Erholung 

Landschafts-/Ortsbild: 

Es handelt sich um eine 
Lage im rückwärtigen 
Bereich bestehender 
Bebauung, mit keiner 
besonderen Eigenart 
oder Vielfalt. 

Erholung: 

Die Erholungsnutzung ist 
auf den privaten Bereich 
beschränkt. Erholungs-
einrichtungen sind im 
Plangebiet nicht vorhan-
den. 

Dem Schutzgut kommt 
eine geringe Bedeutung 

zu. 

Landschafts-/Ortsbild: 

Die Planung führt zu einer 
Veränderung des Land-
schafts-/Ortsbildes inner-
halb des Plangebiets.  

Aufgrund der Vorbelastun-
gen im Umfeld ist die Wir-
kung auf den Bereich au-
ßerhalb des Bebauungs-
plans gering. 

Erholung: 

Herstellung einer hohen 
Aufenthaltsqualität für den 
wohnungsnahen Bereich 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Pflanzgebote 

 Dachbegrünung 

 Angepasste Gebäudehöhe an 
bestehende Gebäude 

 Durch- und Eingrünung des 
Plangebiets 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Mensch und  

Gesundheit 

Schadstoff-

emissionen 

Lärm / Lärmschutz: 

Vorbelastung: Lärmemis-
sionen durch die sich in 
der Nähe befindenden 
Straßen K 6764 und 
B 27. Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 für 
allgemeine Wohngebiete 
und die Grenzwerte der 
16. BImschV für Wohn-
gebiete werden über-
schritten. 

Durch den Betrieb der 
Sportanlage des SSV 
Rübgarten im Westen 
entstehen keine Lärmbe-
lastungen, die über die 
Anforderungen der 16. 
BImschV hinausgehen. 

Auf die Ergebnisse der 
schalltechnischen Unter-
suchung wird verwiesen 
(HEINE + JUD 2019). 

 
Schadstoffemissionen: 

Keine Vorbelastungen. 

 
Dem Schutzgut kommt 
eine mittlere Bedeutung 

zu. 

 

Lärm / Lärmschutz: 

Die Planung führt zu keiner 
Veränderung der Lärmbe-
lastung. 

Zunahme an Individualver-
kehr im benachbarten, 
öffentlichen Straßenraum. 

Durch die sich in Planung 
befindliche Bebauung des 
Bebauungsplans „Michel-
reis IV“ (unmittelbar östlich 
angrenzend) kommt es zu 
einer Abschirmung des 
Straßenlärmes der K 6764 
und B 27, jedoch nur für 
die direkt an „Michelreis IV“ 
angrenzende Baureihe.  

Schallschutzmaßnahmen 
gegenüber dem Straßen-
verkehrslärm werden er-
forderlich. 

 

Schadstoffemissionen: 

Mit dem Vorhaben ist keine 
dauerhafte Belastung der 
Umgebung durch Stoffein-
träge, Abwasser, Erschüt-
terungen, Geräusche, 
Strahlung, Lichteinwirkun-
gen, Gerüche und elektro-
magnetische Felder ver-
bunden. Es kann baube-
dingt zu kurzzeitig erhöh-
ten Erschütterungs- und 
Lärmemissionen kommen. 
Eine besondere Emission 
von klimarelevanten Gasen 
ist nicht zu erwarten.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

Lärm: 

 Aktive Schallschutzmaßnah-
men (Lärmwände,- wälle) 

 Passive Schallschutzmaß-
nahmen (Schallschutzfenster, 
Lüftungseinrichtungen, ange-
passte Grundrissgestaltung) 

 

Verkehr: 

nicht erforderlich 

 

Kultur und  

Sachgüter 

Es sind keine Vorkom-
men von Natur- oder 
Bodendenkmälern im 

Plangebiet vorhanden. 

Dem Schutzgut kommt 
eine  geringe Bedeu-
tung zu. 

Die Planung führt zu keiner 
Gefährdung von Kultur- 
und Sachgütern. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 

 

 
Abfälle 

Zu erwarten ist wohn-
siedlungstypischer Abfall 

in üblichen Mengen. 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Entstehende Abfälle, auch 
während der Bauphase, 
sind fachgerecht zu ent-
sorgen und vorrangig dem 
Recycling zuzuführen. 

 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

Störfallrisiko 

(§ 3 Abs. 5a 
BImSchG) 

Störfallbetriebe sind im 

näheren Umfeld nicht 
vorhanden. 

Die Planung sieht keine 
Lagerung, Nutzung oder 
Produktion von gefährli-
chen Stoffen vor und be-
herbergt daher kein Stör-
fallrisiko.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 

 

 

Kumulierung 

des Vorhabens 

mit Vorhaben 

benachbarter 

Plangebiete 

Das Plangebiet befindet 
sich angrenzend an be-
stehende Wohnbebau-
ung sowie eingeschränk-
te Gewerbebebauung. 

Unmittelbar östlich 
schließt sich der Gel-
tungsbereichs des ge-
planten eingeschränkten 
Gewerbegebiets „Michel-
reis IV“ an.  

Für beide Plangebiete 
zusammen wird die für 
das beschleunigte Ver-
fahren nach § 13a 
BauGB zulässige 
Grundfläche von 2 ha 

deutlich unterschritten. 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Begrünungs- und Maß-
nahmenkonzepte (z. B. 
Pflanzgebot 1) zur Berück-
sichtigung der Umwelt- und 
Naturschutzbelage lassen 
mögliche Beeinträchtigun-
gen von Naturschutzbelan-
gen auf ein unerhebliches 
Maß senken. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 

 

Wechselwir-

kungen 

Wechselwirkungen über 

die Schutzgutbezogene 
Beurteilung hinaus sind 
nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht zu erwar-
ten. 

Die Planung führt zu keiner 
Gefährdung der ökologi-
schen Wechselwirkungen 
über die schutzgutbezoge-
ne Beurteilung hinaus. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 
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Grünordnerische Festsetzungen 
 

A) Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Die Kürzel/Nummerierungen entsprechen den Festsetzungen des Bebauungsplans. 

10.  Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20. BauGB i. V. m. § 44 BNatschG) 

10.1.     Wasserdurchlässige und begrünbare Beläge 

Zufahrten und Stellplatzbereiche sind mit wasserdurchlässigen und begrünbaren Belägen 

gem. der Festsetzung in den Örtlichen Bauvorschriften Ziff. 3 herzustellen. 

10.2. Pflanzgebotsfläche 

Im Bereich des Pflanzgebotes sind keine bodenbearbeitenden Maßnahmen zulässig. Weiter-

hin sind die Flächen des Pflanzgebotes nicht zu befahren und damit zu beeinträchtigen. 

 

13. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

13.1. Allgemeine Festsetzungen zu Bepflanzungen 

 Es sind standortgerechte und heimische Gehölze zu verwenden. Die Pflanzenartenwahl 

orientiert sich an der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation (Pflanzliste in Anlage 3: All-

gemeine Pflanzenliste für den öffentlichen und privaten Bereich). Für die Anpflanzungen in 

den Pflanzgebotsflächen (Ziff. 13.2., 13.3.) dürfen nur gebietseigene, zertifizierte Gehölze ent-

sprechend der Pflanzenartenliste (Anlage 1), gebietseigenes, zertifiziertes Saatgut des Her-

kunftsgebiets 7, sowie Obstbäume regionaltypischer Sorten (Anlage 2) verwendet werden. 

 Soweit bei den Laubbäumen (ohne Obstbäume) kein gebietseigenes Pflanzgut aus dem 

Herkunftsgebiet 7 verfügbar ist, ist Ware aus forstlich anerkannten und zertifizierten Bestän-

den (FSG-Ware) zu verwenden. 

Das Anpflanzen reiner Nadelgehölzhecken ist nicht gestattet. 

13.2. Pflanzgebot 1 (PFG 1): Sträucher auf privaten Grundstücksflächen 

Flächenhaftes Pflanzgebot für das Anpflanzen von Sträuchern im privaten Bereich auf den im 

zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen: Für die Bepflanzung sind „gebietseigene“ Gehölze 

gemäß Pflanzenliste in Anlage 1 zum Textteil zu verwenden. Die Pflanzung erfolgt 1-reihig. 

Pflanzabstand in der Reihe ca. 0,5 m.  

Mindestqualität der Jungpflanzen: vStr, 4 Tr, oB, h 60 – 100. 

13.3. Pflanzgebot 2 (PFG 2): Bäume an der Südseite des Plangebiets 

Die Baumstandorte für die im Bebauungsplan festgesetzten Einzelbäume am Südrand des 

Plangebiets sind verbindlich. Zu pflanzen sind gebietseigene, zertifizierte Bäume entspre-

chend der Pflanzenliste in Anlage 1 zum Textteil.  
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B) Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) 

Die Kürzel/Nummerierungen entsprechen denen des Bebauungsplans. 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1.3. Dacheindeckungen 

Als Dacheindeckung sind nur Materialien in den Farben rot bis rotbraun, grau und anthrazit 

sowie Dachbegrünung zulässig. Schwarzes Material, glänzendes Material, Holz oder Metall ist 

unzulässig. Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in offene Gewässer sind für Hauptdä-

cher keine Materialien aus Kupfer, Blei und Zink zulässig. Zudem sind auch Anlagen zur Nut-

zung solarer Strahlungsenergie sowie die Begrünung von Hauptdächern zulässig. 

1.2. Dachflächen von Garagen und Carports 

Garagen und Carports sind mit Flachdächern (maximal 5° Dachneigung) auszuführen. Die 

Flachdächer sind zu begrünen (Substratstärke mindestens 10 cm). Begrünte Dachflächen dür-

fen nicht als Dachterrassen genutzt werden.  

 

3. Gestaltung der nicht überbauten Flächen, Stellplätzen, Zufahrten und Wegen (§ 74 Abs. 

1 Nr. 3 LBO) 

Die nicht bebauten Flächen der bebauten Grundstücke (entlang der öffentlichen Verkehrsflä-

che bis zu den Gebäuden) sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht als 

Zufahrten, Garagenvorplätze, Stellplatzflächen, Zugänge oder Sitzplätze genutzt werden. 

Zufahrten, Garagenvorplätze und Stellplatzflächen sind aus einem wasserdurchlässigen und 

begrünbaren Belag herzustellen. Zulässig sind: Pflaster mit Abstandshaltern, Großkammer-

Verbundsteine (Rasen-Loch-Steine), Rasen-Gitter-Steine, jeweils mit einer Lochfugenbreite 

von mind. 2,5 cm, Schotterrasen. Die Beläge sind zu begrünen. Zur Ansaat ist Landschaftsra-

sen zu verwenden. Nicht zulässig sind: Beläge aus wassergebundener Decke, herkömmliche 

Pflasterungen.  

Zugänge oder Sitzplätze sind in angrenzende Grün-/Gartenflächen zu entwässern. 

Gärtnerisch angelegte Flächen müssen Grünflächen sein, gestalterische Elemente mit ande-

ren Ausführungen sind bis zu einer Fläche von maximal 1 m² je einzelner Fläche und maximal 

5 m² in Summe je Grundstück insgesamt zulässig. § 9 der Landesbauordnung für Baden-

Württemberg bleibt unberührt. 

 

4. Stützmauern, Einfriedungen und Sichtschutzanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

4.2.  Zwischen den Grenzen der öffentlichen Verkehrsflächen und der Bauflucht sind nur Hecken 

und offene Zäune, die begrünt werden dürfen, bis zu einer Höhe von 0,8 m zulässig. 

4.3. Entlang der sonstigen Grundstücksgrenzen sind nur Hecken und offene Zäune, die begrünt 

werden dürfen, bis zu einer Höhe von 1,2 m zulässig.  
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6.  Festsetzung zur Sammlung, Rückhaltung und Ableitung von Niederschlags- und Si-

ckerwasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Dachflächenwasser ist über Rückhaltung getrennt vom Schmutzwasser abzuleiten. 

Das Niederschlagswasser der Dachflächen ist über eine Retentionszisterne mit gedrosseltem 

Abfluss zurückzuhalten. Der Drosselabfluss wird an den Regenwasserkanal angeschlossen. 

Das Gesamtvolumen der Zisternen unterteilt sich in ein Speichervolumen zur privaten Regen-

wassernutzung und ein Rückhaltevolumen. Das Rückhaltevolumen (Bemessung für Regener-

eignis T = 5 Jahre) beträgt pro 100 m² abflusswirksamer Dachfläche 2 m³ bei einem Drossel-

abfluss von 0,1 l/s. 

Auf wasserdurchlässigen befestigten Zufahrten und Stellplätzen darf keine Fahrzeugwäsche 

und Wartung vorgenommen werden. 

Niederschlagswasser von Hofflächen, Stellplätzen und Zufahrten ist dem Regenwasserkanal 

zuzuführen. 

Drainagen mit Anschluss an den Mischwasserkanal sind nicht zulässig. 

 

7.  Müllbehälterabstellplätze (74. Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

  Müllbehälterabstellplätze außerhalb von Gebäuden sind gegen Einsicht vom öffentlichen 

Straßenraum z. B. durch Eingrünung abzuschirmen. 
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C) Hinweise 

Die Kürzel/Nummerierungen entsprechen nicht denen des Bebauungsplans. 

3.  Bodenschutz 

 Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes wird hin-

gewiesen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Grundsätze 

des sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden sind zu beachten (§ 202 BauGB). Der 

Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen 

(z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Der Oberboden ist in einem 

nutzbaren Zustand zu erhalten, zu schützen und wiederzuverwenden. 

4. Artenschutz 

4.1. Baufeldräumung  

Die Baufeldräumung und Rodung von Gehölzen ist ausschließlich im Zeitraum 1.10. bis 

28./29. Februar zulässig (außerhalb der Brutzeiten von Vögeln und um das Einwandern pla-

nungsrelevanter Reptilien zu vermeiden). 

4.2. Umweltfreundliche Beleuchtung 

Nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt durch künstliche Lichtquellen sind zu ver-

meiden. Unter besonderer Berücksichtigung des Artenschutzes  sind daher umweltfreundliche 

Leuchtmittel zu verwenden. Empfohlen werden LED-Beleuchtung oder vergleichbare umwelt-

verträgliche Produkte. Auf die „Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen“ 

der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) wird verwiesen. 

4.3.  Vogelfreundliches Bauen mit Glas 

  Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten geeignete Maßnah-

men (z. B. Einbau von für Vögel sichtbare Scheiben, Vogelschutzglas oder andere vergleich-

bare Maßnahmen) zu treffen. Auf die Arbeitshilfe der Schweizerischen Vogelwarte Sempach 

(2012) wird verwiesen. 
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6. Anlagen 

6.1. Anlage 1: Pflanzenliste heimischer Gehölze für die Gemeinde Pliezhausen 

Herkunftsgebiet 7 (Süddeutsches Hügel- und Bergland) (LFU 2002) 

 

Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle 

Alnus incana Grau-Erle 

Carpinus betulus Hain-Buche 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Sträucher 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Gewöhnl. Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Gewöhnliche Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Rosa canina Echte Hundsrose 

Salix caprea Sal-Weide 

Salix cinerea Grau-Weide 

Salix purpurea Purpur-Weide 

Salix rubens Fahl-Weide 

Salix triandra Mandel-Weide 

Salix viminalis Korb-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
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6.2.  Anlage 2: Empfehlung für regionaltypische Obstsorten im LK Reutlingen, Landratsamt Reut-

lingen (2015) 

Apfelsorten Birnensorten 

Antonovka  Doppelte Philipsbirne  

Boikenapfel  Gelbmöstler  

Boskoop  Grüne Jagdbirne     

Danziger Kant  Herzogin Elsa      

Goldparmäne  Kongressbirne     

Jakob Fischer       Luxemburger Mostbirne 

Josef Musch          Nägelesbirne 

Maunzenapfel           Oberösterreicher Weinbirne       

Ruhm aus Kirchwärder   Palmischbirne         

Transparent                 Schweizer Wasserbirne        

Welschisner            Ulmer Butterbirne      

Bittenfelder Sämling      Zwetschgen, Pflaumen 

Bohnapfel        Ersinger Frühzwetschge 

Brettacher        Graf Althans Reneklode 

Deans Codlin       Große Grüne Reneklode 

Hauxapfel           Hauszwetschge 

Jakob Lebel      Mirabelle von Nancy 

Landsberger          Wangenheimer Frühzwetschge 

Rheinischer Winterrambur    

Sonnenwirtsapfel       

Unseldapfel       

Informationen zur Verwertung und Besonderheiten sind bei der Grünflächenberatung im Land-

ratsamt Reutlingen erhältlich (gruenflaechenberatung@kreis-reutlingen.de; 07121/480-3327). 
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6.3. Anlage 3: Allgemeine Pflanzenliste für den öffentlichen und privaten Bereich im bebauten 

Gebiet (für Pliezhausen) 

 Folgende Arten sind bevorzugt zu verwenden: 

 

Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Tilia cordata Linde 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle 

 

Kleinwüchsige Sorten sind zulässig 

 

Sträucher 

Corylus avellana Haselnuss 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Salix caprea Sal-Weide 

Salix fragilis Bruch-Weide 

Viburnum opulus Gem. Schneeball 

Buddleia davidii Schmetterlingsstrauch 

Ligustrum vulgare Liguster 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa glauca Rotblatt-Rose 

Rosa gallica Essig-Rose 

Rosa multiflora Büschel-Rose 

Rosa nitida Glanz-Rose 

 

Kleinwüchsige Sorten sind zulässig 

 

Kletterpflanzen 

Clematis vitalba Waldrebe 

Clematis in Sorten  

Kletter-Rosen versch. Sorten  

Hedera helix in Sorten Efeu 

Lonicera in Arten Geißblatt 

Parthenocissus in Arten Wilder Wein 

 

 Unterwuchs: Zweischürige Wiesen mit hohem Anteil an Schmetterlingsblütlern und Dolden-

blütlern sind zu bevorzugen. 
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